
ser ungestört und fortgehend in die Tatbestandsverwirk-
lichung einmünden sollte, ist zu ermitteln.
Für den „Salzsäure“-Fall ergibt sich ein unmittelbares An-

setzen. Der Täter ging nach der Übergabe davon aus, dass die
Tat endgültig abläuft und es zur Anwendung der Salzsäure
kommt. Es gab in der Vorstellung des Täters keine Unsicher-
heitsfaktoren oder Hindernisse, die dem Taterfolg entgegen-
standen. Dadurch sollte sein letzter Zwischenakt ungehindert
zur Tatbestandsverwirklichung führen. Die Entscheidung des
BGH liegt annähernd auf dieser Linie, indem sie ebenfalls auf
die Vorstellung des Täters abstellt, aber zusätzlich eine nun-
mehrige Vornahme verlangt.

3. Zwischenfazit
Der BGH nimmt beim „Salzsäure-Fall“ eine mittelbare Tä-
terschaft an. Diese führt gemäß § 25 I Alt. 2 StGB zu einer
Zurechnungseinheit. Für die Zwischenaktstheorie wurde er-
mittelt, dass ein Einmünden in die Tatbestandsverwirk-
lichung erst mit dem letzten Zwischenakt des Täters erfolgen
kann. Bei der Zurechnungseinheit der mittelbaren Täterschaft
ist aber die Ausführungshandlung des Tatmittlers der letzte
Zwischenakt. Der BGH nimmt trotzdem ein unmittelbares
Ansetzen des mittelbaren Täters schon nach Abschluss seiner
Einwirkung an. Obwohl die Zurechnungseinheit unter Gel-
tung der Zwischenaktstheorie unweigerlich zur „Gesamt-
lösung“ führt, vertritt der BGH eine „Einzellösung“. Diese
„modifizierte Einzellösung“ ist bei Annahme mittelbarer Tä-
terschaft mit der Zwischenaktstheorie nicht vereinbar.
Sowohl das Platzieren der Falle beim beendeten Versuch

(„aktive Falle“) als auch der Abschluss der Einwirkung beim
Versuch des „mittelbaren“ Täters können unter Geltung der
Zwischenaktstheorie nur bei unmittelbarer Täterschaft als
unmittelbares Ansetzen gewertet werden.

C. ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag untersucht das unmittelbare Ansetzen während
zeitlich gestreckter Handlungsabläufe. Ausgangspunkt ist die
Zwischenaktstheorie: Ein noch nicht tatbestandsmäßiges
Handeln stellt einen Versuch dar, wenn es nach dem Tatplan
im ungestörten Fortgang ohne Zwischenakte in die Tat-
bestandsverwirklichung einmünden soll. Die abgeleitete Prü-
fungsfrage ist: Sollte die letzte festgestellte Handlung des
Täters unter Zugrundelegung des Tatplans ohne weitere Zwi-
schenakte ungestört und fortgehend in die Verwirklichung
des jeweiligen Tatbestandes einmünden?
1. Unter Zugrundelegung des Tatplans bzw. der Tätervor-

stellung ist der letzte Zwischenakt des Täters zu unter-
suchen. Wenn die letzte festgestellte Handlung vor dem
Scheitern der Tat diesem Zwischenakt entspricht, kann
das Einmünden untersucht werden.

2. Sollte unter Zugrundelegung des Tatplans dieser letzte
Zwischenakt ungestört und fortgehend in die Tat-
bestandsverwirklichung einmünden? Eine Orientierung
an den Rechtsgütern des Besonderen Teils ist obliga-
torisch.

Bei zeitlich gestreckten Handlungsabläufen erfährt die erste
Stufe besondere Beachtung. Der Tatplan muss exakt heraus-
gearbeitet werden, um den letzten geplanten Zwischenakt zu
bestimmen. Hätten hiernach noch weitere Zwischenakte ge-
schehen sollen, ist bereits aus diesem Grund kein unmittel-
bares Ansetzen gegeben. Hinsichtlich des Einmündens ist zu
betonen, dass auch an dieser Stelle der Tatplan die Beurtei-
lungsgrundlage darstellt. Denn der Versuch ist vom Tatplan
getragenes Unrecht.44

44 Vgl. NK-StGB/Zaczyk (Fn. 21) StGB § 22 Rn. 1.
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Öffentlichkeitsarbeit eines Bundesministers im Landtagswahlkampf
Anfängerübung
2 Zeitstunden
Sartorius Verfassungs- und Verwaltungsgesetze

& SACHVERHALT
Bei der am 15.2.2015 stattfindendenWahl zurHamburgischen Bürgerschaft tritt auch die Partei
des morgenländischen Aufbruchs (PdMA) an. Die PdMA stellt sich ausschließlich inHamburg
zur Wahl. Sie entspricht sämtlichen Anforderungen, die Art. 21 I GG an eine politische Partei
stellt. Politisch tritt sie für die Errichtung einer islamisch geprägten Gesellschaft ein.
Da die PdMA bei der Bürgerschaftswahl die einzige Partei ist, die zum ersten Mal an einer

Wahl teilnimmt, veröffentlicht der Bundesinnenminister (B) am 15.1.2015 auf der Ministeri-
umshomepage eine zehn Seiten lange „Amtliche Stellungnahme zur PdMA“. In ihrem

* Der Autor ist wiss. Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht (Prof. Dr. Christian Hillgruber) an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Bonn. Der Sachverhalt war Teil der im WS 2014/2015 ausgegebenen Abschlussklausur zur Vorlesung
Staatsrecht I. Zusätzlich wurden folgende Fragen gestellt: 1. Erläutern Sie, was unter einer „unechten Rückwirkung“ zu verstehen
ist und grenzen Sie sie von der „echten Rückwirkung“ ab. 2. Erläutern Sie, was unter ungeschriebenen Gesetzgebungskom-
petenzen wie der „Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs“ und der „Zuständigkeit kraft Natur der Sache“ zu verstehen ist. Die
Gewichtung von methodischer Falllösung zum Fragenteil betrug 70:30; der Notendurchschnitt lag bei 4,6 Punkten.
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„Hauptteil“ setzt sich die Stellungnahme sachlich und wahrheitsgetreu mit den politischen
Zielsetzungen der Partei auseinander. Vorangestellt wurde der Stellungnahme ein „Vorwort“,
das mit dem nachstehenden Aufruf endet: „Da die PdMA die Werteordnung unseres Grund-
gesetzes ablehnt, rufe ich die Hamburgische Bevölkerung dazu auf, den Einzug der PdMA in
die Bürgerschaft zu verhindern. Ihre Anhänger sind eine Schande für Deutschland. Ihr
Bundesinnenminister B“. Der Vorsitzende der PdMA (V) ist über die Stellungnahme entsetzt.
Er meint, die Äußerung des B greife widerrechtlich in verfassungsmäßige Rechte seiner Partei
ein. Als Bundesminister sei B zur Neutralität verpflichtet und dürfe daher die Bürger in ihrer
Wahlentscheidung nicht unzulässig beeinflussen. Außerdem finde sich im Grundgesetz über-
haupt keine Kompetenznorm, auf die B seine „Öffentlichkeitsarbeit“ stützen könne. Jenseits
dessen sei B aber auch für Stellungnahmen zu reinen Landesparteien wie der PdMA, die nicht
bundesweit zur Wahl antreten, überhaupt nicht zuständig; allenfalls die Landesregierung
hätte sich zur PdMA äußern dürfen.
Am 17.1.2015 ruft V daher im Namen der PdMA per Fax das Bundesverfassungsgericht an.

Unter Bezeichnung der als verletzt gerügten Verfassungsnorm trägt er vor, dass die „gesamte
Amtliche Stellungnahme“ seine Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit bei den anste-
henden Bürgerschaftswahlen verletze. B hält den Antrag hingegen bereits für unzulässig; die
PdMA sei eine reine Landespartei und könne daher nicht mit einem Bundesorgan vor dem
BVerfG streiten. Außerdem könne man das Bundesverfassungsgericht nicht per Fax anrufen.
Der Antrag sei aber auch unbegründet: Gerade in der „heißen Phase des Wahlkampfs“ dürfe
ihm nicht verwehrt werden, zu einzelnen Parteien und deren politischer Ausrichtung kritisch
Stellung zu beziehen; schließlich sei er nicht nur Bundesinnenminister, sondern auch Politiker
einer Partei, die in Hamburg mit der PdMA konkurriere. Und wenn sich der Hamburgische
Senat und die Landespolitiker nicht trauten, zu dieser neuen Gruppierung Stellung zu
beziehen, müsse er eben tätig werden. Zudem seien wertfreie und aufklärende Informations-
broschüren über politische Parteien gerade kurz vor den Wahlen sinnvoll, weil sich die
Wähler zu diesem Zeitpunkt die Frage stellten, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen.

Aufgabe: Prüfen Sie (ggf. hilfsgutachterlich), ob der Antrag der PdMA Erfolg haben wird. Der Erlass
einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG ist nicht zu prüfen.

& LÖSUNG
Der Antrag der PdMA vor dem BVerfG auf Durchführung eines Organstreitverfahrens hat
Erfolg, soweit er zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT EINES ANTRAGS IM ORGANSTREITVERFAHREN
Im Organstreitverfahren nach Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 ff. BVerfGG entscheidet
das BVerfG bei Streitigkeiten zwischen Verfassungsorganen um ihre wechselseitigen Kom-
petenzen und Pflichten.

I. Beteiligtenfähigkeit
Politische Parteien werden weder in Art. 93 I Nr. 1 GG noch in § 63 BVerfGG als mögliche
Beteiligte eines Organstreits aufgeführt. Die PdMA könnte jedoch „anderer Beteiligter“ im
Sinne des Art. 93 I Nr. 1 GG sein, wenn sie im Grundgesetz mit eigenen Rechten ausgestattet
wäre. Dies ist der Fall: Art. 21 GG weist politischen Parteien ausdrücklich die Aufgabe der
Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes zu. Wäre der Begriff „anderer
Beteiligten“ also so auszulegen, ginge er als höherrangige Norm der Regelung in § 63
BVerfGG vor, indem er den dort gezogenen Kreis der Antragsteller erweitern würde.
Voraussetzung für ein solches Begriffsverständnis ist jedoch, dass politische Parteien dem

Bereich der Staatsorganisation zuzurechnen sind, da das Organstreitverfahren nach Art. 93 I
Nr. 1 GG allein dazu dient, Kompetenzstreitigkeiten zwischen Verfassungsorganen auszutra-
gen und beizulegen. Zweifel an der Beteiligtenfähigkeit der PdMA könnten aufkommen, weil
politische Parteien privatrechtliche Vereinigungen von Bürgern sind, die gem. § 2 PartG
dauernd oder für längere Zeit durch die Teilnahme an Wahlen auf die politische Willens-
bildung des Volkes Einfluss nehmen. Sie wurzeln damit im gesellschaftlichen Bereich. Das
BVerfG geht dennoch in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass sie und ihre Unterglie-
derungen „andere Beteiligte“ im Sinne des Art. 93 I Nr. 1 GG sein können, weil sie ver-
fassungsrechtlich notwendige Einrichtungen der politischen Willensbildung sind und damit
den Rang einer Verfassungsinstitution bekleiden. Parteien sind daher insoweit antragsberech-
tigt, als sie ihre Rechte aus Art. 21 I GG verteidigen. Die PdMA ist somit, auch wenn sie nur
in Hamburg organisiert und wählbar ist, beteiligtenfähig.

Hinweis: Kommunale Wählervereinigungen („Rathausparteien“) sollen nach BVerfGE 6, 368 (372 f.);
69, 92 (104) hingegen – aufgrund ihrer Beschränkung auf den örtlichen Bereich – keine Parteien iSd

Beteiligtenfähigkeit
politischer Parteien
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